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▶▶ Bundesgerichtshof
erben wollen testamentsvollstrecker entlassen

| Der Testamentsvollstrecker (TV) hatte trotz Zeitablaufs von fast einem Jahr 
seit Amtsantritt noch kein Nachlassverzeichnis erstellt. Er soll den Nachlass 
und die Erbengemeinschaft bewusst geschädigt haben. Deshalb  beantragen 
die Erben seine Entlassung. Allerdings hatte die Erblasserin die Erben im 
Wege einer Auflage verpflichtet, „für Streitigkeiten, die durch dieses Testa-
ment hervorgerufen sind …, sich unter Ausschluss der ordentlichen Gerichte 
dem Schieds gericht für Erbstreitigkeiten e. V. (DSE) ... zu unterwerfen“. |

Der BGH (1.6.17, IV ZB 25/16, Abruf-Nr. 194265) hat entschieden, dass Streitig-
keiten über die Entlassung eines TV nicht aufgrund einer letztwilligen Verfü-
gung unter Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit einem Schiedsgericht 
zugewiesen werden können. Der BGH begründet seine Auffassung damit, 
dass im Bereich einer angeordneten Testamentsvollstreckung die Verfügungs-
befugnis des Erblassers eingeschränkt ist. Nach § 2220 BGB kann der Erblas-
ser den TV nicht von den ihm nach den §§ 2215, 2216, 2218 und 2219 BGB oblie-
genden Verpflichtungen – insbesondere Erstellung des Nachlassverzeich nis-
ses, Rechnungslegung und Haftung – befreien. Zwar sei die Regelung über 
die Entlassung des TV gemäß § 2227 BGB in § 2220 BGB nicht genannt. Der 
Rechtsgedanke der Vorschrift findet hier aber entsprechende Anwendung. Ihr 
sei der Wille des Gesetzgebers zu entnehmen, „nicht zuzulassen, dass ein 
Erblasser den  Erben mit gebundenen Händen dem ausgedehnten Macht-
bereich des TV überliefert“ (RG 23.6.31, VII 237/30, RGZ 133, 128, 135). Im Streit 
um die Entlassung eines TV erfordert der nur  gering ausgeprägte Schutz der 
Nachlassbeteiligten ein Minimum an Schutz durch die staatlichen Gerichte.
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▶▶ Oberlandesgericht Karlsruhe
Schwund auf dem Konto der erblasserin

| Verlangt der Erbe nach dem Tod der Mutter die Herausgabe der Bargeld-
beträge, welche die Tochter zu Lebzeiten der Mutter vom Konto der Mutter 
abgehoben hat, muss die Tochter gemäß § 670 BGB beweisen, dass sie die 
Gelder auftragsgemäß verwendet hat. |

Die Tochter T pflegte ihre Mutter M sechs Jahre. Sie hatte von der M in Teilbe-
trägen insgesamt 7.100 EUR erhalten. Nach dem Erbfall verlangte der Sohn 
als alleiniger Erbe von seiner Schwester den Betrag heraus. Das OLG Karls-
ruhe (16.5.17, 9 U 167/15, Abruf-Nr. 194749) hat entschieden, dass T das Geld 
behalten darf. Der überwiegende Teil der Beträge war in – von der M gezeich-
neten – Schecks ausbezahlt worden. Insoweit hat der Bruder keinen Anspruch 
auf Herausgabe. Zudem konnte die Schwester anhand eines handschrift lichen 
Vertrags mit der M nachweisen, dass die T eine Aufwandsentschädigung 
 erhalten solle und das Pflegegeld behalten dürfe. Allein über 800 EUR, die die 
T vom Konto der M abgehoben hatte, um sie der Mutter als „Taschengeld“ 
auszuhändigen, bejahte das OLG ein rechtsverbindliches Auftragsverhältnis 
zwischen M und T, das zu einem Anspruch zugunsten des Bruders hätte füh-
ren können. Der Anspruch des Bruders sei aber erloschen, da die T das Geld 
nach Überzeugung des Gerichts in vollem Umfang ausgehändigt habe.
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